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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

AWG OÖ 1990 §18 Abs11;

B-VG Art116a;

GdverbändeG OÖ 1988 §10 Abs1;

GdverbändeG OÖ 1988 §10 Abs3 Z2;

Rechtssatz

§ 10 Abs 3 Z 2 OÖ GdverbändeG 1988 sieht eine Aufteilung "nach dem Verhältnis der Finanzkraft der

verbandsangehörigen Gemeinden" vor. Daraus folgt, dass der Aufteilung eines Aufwandes nach dem Kriterium der

Finanzkraft ein Schlüssel zugrundeliegen muss, der es ermöglicht, eine Beziehung zwischen der Finanzkraft einer

verbandsangehörigen Gemeinde und dem danach auf sie entfallenden Anteil an dem aufzuteilenden Aufwand

herzustellen.
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